
 

 

Synopse zur 
 

Neufassung der Satzung der Stiftung van Schoor 
 

 
 
Kurzvortrag zur Beschlusslage: 
 
Die Satzung wurde durch den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien am 29.06.2010 vorberaten und in der Sitzung des Stadtrats am 
29.07.2010 beschlossen. Zum damaligen Zeitpunkt besaß die Heilig-Geist-Spital-Stiftung noch keine eigenständige Rechtsfähigkeit, sondern war als fiduziarische 
Stiftung ihrer Rechtsträgerin, der Stadt Ingolstadt, angegliedert und die wesentlichen Rechtsgeschäfte wurden in den zuständigen Gremien gemäß Geschäfts-
ordnung für den Stadtrat der Stadt Ingolstadt -  Sozialausschuss und Stadtrat – beschlossen.  
 
Mit Beschluss vom 26.07.2018 hat der Stadtrat die Stiftungsverwaltung umstrukturiert und der Heilig-Geist-Spital-Stiftung eigene Rechtsfähigkeit verliehen. Ein 
Stiftungsvorstand und Stiftungsrat wurden als Organe zur Verwaltung der Stiftung eingerichtet. Die Stiftung wurde als gemäß Satzung als rechtsfähige, örtliche 
Stiftung des öffentlichen Rechts eingerichtet, die öffentliche Zwecke verfolgt.  
 
Die im Jahr 2021 vom Bundestag beschlossene Stiftungsrechtsreform beinhaltet keine Veränderungen für Treuhandstiftungen (https://www.engagementzent-
rum.de/magazin/detail/stiftungsrechtsreform-was-sich-aendert-und-was-bleibt).  

  

https://www.engagementzentrum.de/magazin/detail/stiftungsrechtsreform-was-sich-aendert-und-was-bleibt
https://www.engagementzentrum.de/magazin/detail/stiftungsrechtsreform-was-sich-aendert-und-was-bleibt
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Fassung vom 04. August 2010 
(AM Nr.45 vom 10.11.2010) 

Neufassung Anmerkungen 

Präambel: 
 
Am 01.11.2009 verstarb die am 18.08.1920 geborene Frau 
Gertraud Walburga van Schoor, geb. Nüchter. Das Amts-
gericht Ingolstadt - Nachlassgericht – setzte die Heilig-
Geist-Spital-Stiftung mit Schreiben vom 30.11.2009 von 
den eröffneten Verfügungen von Todes wegen in Kennt-
nis. Dabei handelte es sich um vier Erbverträge, ein nota-
rielles und ein handschriftliches Testament aus den Jahren 
1970, 1972, 1977 und 1985. 
 
 
Danach bestimmte die Erblasserin zu ihrer alleinigen und 
ausschließlichen Erbin die Heilig-Geist-Spital-Stiftung in In-
golstadt, die verpflichtet ist, das ererbte Vermögen als un-
selbständige Stiftung mit dem Namen „Stiftung van 
Schoor“ getrennt vom übrigen Grundstockvermögen zu 
verwalten und dem in der Satzung der Heilig-Geist-Spital-
Stiftung niedergelegten Zweck zuzuführen.  
 
Das Vermögen muss für von ihr betreute Personen ver-
wendet werden. Eine Verwendung für den Unterhalt von 
Stiftungsvermögen und für die Verwaltungsaufgaben der 
Heilig-Geist-Spital-Stitung ist unzulässig. Zuwendungen 
dürfen jeweils nur an solche Personen erfolgen, deren Be-
dürftigkeit im Einzelfall von der Heilig-Geist-Spital-Stiftung 
festgestellt wurde. Hierbei gelten solche Personen, die So-
zialhilfeleistungen erhalten, stets als hilfsbedürftig. 
Die Stiftung soll von der Heilig-Geist-Spital-Stiftung in In-
golstadt verwaltet werden. Nach dem Ableben von Frau 

Präambel: 
 
Am 1. November 2009 verstarb Frau Gertraud Walburga van 
Schoor, geboren am 18. August 1920 als Gertraud Walburga 
Nüchter. Das Amtsgericht Ingolstadt, Nachlassgericht, setzte 
die Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt mit Sitz in Ingolstadt 
mit Schreiben vom 30. November 2009 von den eröffneten 
Verfügungen von Todes wegen in Kenntnis. Dabei handelt es 
sich um vier Erbverträge vom 15. September 1970, 2. und 16. 
Februar 1972 sowie vom 21. Februar 1977, ein notarielles 
Testament vom 12. März 1985 und ein handschriftliches Tes-
tament vom 18. September 1985. 
Danach bestimmte die Erblasserin die Heilig-Geist-Spital-Stif-
tung Ingolstadt zu ihrer alleinigen und ausschließlichen Erbin. 
Diese ist verpflichtet, das ererbte Vermögen als unselbststän-
dige Stiftung mit dem Namen „Stiftung van Schoor“ getrennt 
vom übrigen Stiftungsvermögen zu verwalten und dem, in der 
Satzung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung niedergelegten Zweck 
zuzuführen. 
 
Mit dringlicher Anordnung des Oberbürgermeisters der Stadt 
Ingolstadt vom 18. Dezember 2009 wurde die Erbschaft ange-
nommen. Dem Stadtrat wurde die dringliche Anordnung am 
25. Februar 2010 bekanntgegeben. 
 
Am 29. Juli 2010 beschloss der Stadtrat die notwendige Ände-
rung der Satzung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt, 
da bis dahin die Übernahme der Treuhänderschaft von treu-
händerischen, nichtrechtsfähigen Stiftungen und die Verwal-
tung von rechtsfähigen Stiftungen nicht geregelt war. Der 
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van Schoor wurde zwischen der Heilig-Geist-Spital-Stif-
tung und dem treuhänderischen Verwalter des Nachlasses 
ein Stiftungsgeschäft geschlossen. 
Der Wert des Grundstockvermögens beläuft sich danach 
auf 3.641.150,82 €. 
 

Stadtrat beschloss ferner die „Satzung für die Vergabe von Zu-
wendungen der „Stiftung van Schoor“ und er stimmte dem 
Stiftungsgeschäft mit Herrn Dr. Werner Bergsteiner, Betreuer 
und Steuerberater der Erblasserin, zu.  
 
Die Neufassung der Satzung ist notwendig, da die Heilig-
Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt durch Stadtratsbeschluss vom 
04.12.2018 in eine rechtsfähige, örtliche Stiftung des öffentli-
chen Rechts mit Sitz in Ingolstadt umgewandelt wurde, die 
nicht mehr kommunal verwaltet wird. Die Genehmigung der 
Stiftungsaufsicht bei der Regierung von Oberbayern wurde 
mit Bescheid vom 05.12.2018, Az.: 12.1-1222.3 StIng 01 er-
teilt. 
 
Mit Beschluss des Stiftungsrates der Heilig-Geist-Spital-Stif-
tung Ingolstadt vom 7. Juli 2023 wird die Stiftung den statio-
nären Pflegebetrieb im Heilig-Geist-Spital-Gebäude in der 
Fechtgasse zum Ende des Jahres 2024 einstellen und zukünf-
tig eine stationäre Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus 
in der Krumenauerstraße betreiben. Daneben wird die Heilig-
Geist-Spital-Stiftung die Tagespflegeeinrichtung im zukünfti-
gen „Seniorenstift Heilig-Geist-Spital“ in der Fechtgasse über-
nehmen und einen ambulanten Dienst aufbauen. 

   

§ 1  
Name und Rechtsform der Stiftung 

 

§ 1  
Name, Rechtsform und Verfassung der Stiftung 

 

 

1Die Stiftung führt den Namen „Stiftung van Schoor“. 2Sie 
ist eine nichtrechtsfähige Stiftung. 3Art. 84 und 85 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) kommen 
zur Anwendung. 
 
 

(1) 1Die Stiftung führt den Namen Stiftung van Schoor. 2Sie ist 
eine nichtrechtsfähige Stiftung. 3Die Stiftung verfolgt öffentli-
che Zwecke. 

Satz 3 ergänzt durch Regierung von 
Oberbayern 
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 (2) 1Die Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt ist Trägerin der 
Stiftung. 2Sie hat das Vermögen der Stiftung getrennt von ih-
rem Vermögen zu verwalten. 
 

 

 (3) Soweit in dieser Satzung nicht abweichend geregelt, gel-
ten die §§ 7 bis 13 der Satzung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung 
Ingolstadt in der jeweils gültigen Fassung entsprechend mit 
Ausnahme der Bestimmungen zur Prüfung nach § 319 HGB 
und zur freiwilligen Einbindung der Stiftungsaufsicht. 
 

 

   

§ 2  
Stiftungszweck, Antragsvoraussetzungen 

 

§ 2  
Stiftungszweck 

 

 

(1) 1Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung. 2Sie unterstützt Hilfe bedürftige Menschen, die in 
Einrichtungen der Heilig-Geist-Spital-Stiftung betreut wer-
den, unmittelbar durch Zuschüsse für Sachaufwendungen 
sowie mittelbar durch die Finanzierung besonderer Sach-
ausstattungen in den Einrichtungen der Heilig-Geist-Spi-
tal-Stiftung gemäß dem in Anlage 1 beigefügten beispiel-
haften Leistungskatalog.  
 

(1) 1Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
- siehe Absatz 3 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 1Bedürftig sind Personen, deren Bezüge nach Abzug 
der Heimentgelte nicht höher sind als das Dreifache des 
monatlichen Barbetrages nach § 35 Abs. 2 Sozialgesetz-
buch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe.  
2Bedürftigkeit setzt ferner voraus, dass das anrechenbare 
Vermögen zur nachhaltigen Verbesserung des Unterhalts 
nicht ausreicht und nicht zugemutet werden kann, es da-
für zu verwenden. 3Für die Höhe des nicht anrechenbaren 

(2) Die Stiftung darf keine Erwerbsabsichten verfolgen und 
weder natürliche noch juristische Personen durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergü-
tungen begünstigen. 
  
- siehe Absatz 4 - 
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Vermögens sind die geltenden dreifachen Freibeträge des 
SGB XII maßgebend. 4Ausnahmen von Satz 1 bis 3 sind in 
besonderen Härtefällen möglich. 
 

(3) Die Gewährung von Zuwendungen aus Stiftungsmit-
teln der „Stiftung van Schoor“ richtet sich ausschließlich 
nach dieser Satzung.  
 

(3) 1Die Stiftung unterstützt hilfsbedürftige Menschen, die in 
vollstationären oder teilstationären Einrichtungen oder durch 
ambulante Pflegedienste der Heilig-Geist-Spital-Stiftung In-
golstadt betreut werden, unmittelbar durch die Gewährung 
von Dienstleistungen, Zuschüsse für Sachaufwendungen so-
wie mittelbar durch die Finanzierung besonderer Sachaus-
stattungen im Rahmen der, von der Heilig-Geist-Spital-Stif-
tung Ingolstadt verfolgten Zwecke. 2Wesentlicher Maßstab 
für die Zuwendungen ist der in Anlage 2 beigefügte Beispiel-
katalog. 
  

Abs. 3 (neu) in Abs. 1 (alt) enthalten 
 
§ 2 Abs. 3 (alt) in § 4 Abs. 2 (neu) 
enthalten  

 (4) 1Hilfsbedürftig sind Personen, deren verfügbare Mittel 
zum Lebensunterhalt nach Abzug der Entgelte für Pflegesach- 
und -dienstleistungen nicht höher sind als die als Höchstbe-
trag angemessenen Aufwendungen nach § 35 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch (SGB), Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe. 2Hilfsbedürf-
tigkeit setzt ferner voraus, dass das anrechenbare Vermögen 
einschließlich durchsetzbarer Rechtsansprüche zur nachhalti-
gen Verbesserung des Unterhalts nicht ausreicht und nicht 
zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 3Für die 
Höhe des nicht anrechenbaren Vermögens sind die geltenden 
Freibeträge des SGB XII maßgebend. 4Ausnahmen sind in be-
sonderen Härtefällen möglich. 
 

Abs. 4 (neu) in Abs. 2 (alt) enthalten 

 (5) Die Zuwendungen dürfen nicht dazu führen, dass Leis-
tungen nach den Sozialgesetzbüchern von den Leistungsträ-
gern zu Lasten der hilfsbedürftigen Personen gekürzt werden. 
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 (6) 1Auf die Gewährung des Stiftungsgenusses besteht kein 
Rechtsanspruch. 2Der Stiftungsgenuss ist jederzeit widerruf-
lich. 
 

Abs. 6 (neu) in § 3 Abs. 2 Satz 2 (alt) 
enthalten 

   

 § 3  
Grundstockvermögen 

 

neu 

 (1) 1Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfül-
lung ihres Stiftungszwecks zugewendete Vermögen (Grund-
stockvermögen) ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhal-
ten. 2Der Wert des Grundstockvermögens beläuft sich gemäß 
Anlage 1 zum 31. Dezember 2022 auf 3.641.150,82 Euro. 
 

 

 (2) Das Grundstockvermögen und daraus erwachsende Er-
trägnisse dürfen nicht für den laufenden Unterhalt der Heilig-
Geis-Spital-Stiftung, zugunsten dessen Vermögens oder für 
deren Verwaltungsaufgaben verwendet werden. 
 

 

   

§ 3  
Zuwendungen 

 

§ 4  
Stiftungsmittel 

 

 

(1) Zuwendungen im Sinne dieser Satzung sind Stiftungs-
mittel, die aus den Erträgnissen des Grundstockvermö-
gens abzüglich der Sach- und Verwaltungskosten (z.B. ex-
terne Personalkosten, Reparaturaufwendungen, Abschrei-
bungen, Grabpflegekosten) und des Aufwandes, um das 
Grundstockvermögen in seinem wirtschaftlich wertmäßi-
gen Bestand zu erhalten, aufgebracht und als Zuschüsse 
für Sachaufwendungen oder zur Finanzierung von Sach-
ausstattungen gewährt werden. 
  

(1) Die zur Erfüllung des Stiftungszwecks erforderlichen Mit-
tel werden aus den Erträgen des Vermögens sowie aus Zu-
schüssen und freiwilligen Zuwendungen, soweit letztere nicht 
ausdrücklich zur Stärkung des Grundstockvermögens be-
stimmt sind, aufgebracht.  
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 (2) Die Heilig-Geist-Spital-Stiftung ist verpflichtet, das Fami-
liengrab „Nüchter/van Schoor“ fünfzig Jahre ab Erbfall zu er-
halten und zu pflegen. 
 

 

(2) 1Zuwendungen dürfen nur im Rahmen des Stiftungs-
zweckes (§ 2 Absatz 1) gewährt werden. 2Auf die Gewäh-
rung von Stiftungsmitteln besteht kein Rechtsanspruch. 
 

(3) 1Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. 2Sach- und Verwaltungskosten (z. 
B. Personalkosten, Reparaturaufwendungen Abschreibun-
gen, Grabkosten) sowie der notwendige Aufwand zur Erhal-
tung des Grundstockvermögens in seinem wirtschaftlich 
wertmäßigen Bestand können aus den Stiftungserträgnissen 
vorrangig bestritten werden. 
 

 
 

 (4)1Es dürfen Rücklagen gebildet werden, wenn und solange 
dies erforderlich ist, um das Grundstockvermögen in seinem 
Wert ungeschmälert zu erhalten oder um die steuerbegüns-
tigten satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig erfüllen zu kön-
nen. 2Auch Rücklagen für zweckgebundene Vorhaben oder 
den Gebäudeerhalt können gebildet werden. 
 

 

(3) Die Bewilligung von Zuwendungen kann mit Bedin-
gungen oder Auflagen versehen werden.  

(5) Die Bewilligung von Zuwendungen kann mit Bedingun-
gen oder Auflagen versehen werden.  
 

 

   

 § 5  
Stiftungsorgane 

 

 

(  
 

1Die Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt verwaltet die Stif-
tung van Schoor. 2Die Entscheidungen für die van Schoor 
Stiftung werden nach der Kompetenzverteilung der Satzung 
der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt vom Stiftungsvor-
stand und Stiftungsrat getroffen, soweit nicht in dieser Sat-
zung etwas anderes geregelt ist. 
 

Aufnahme gem. Hinweis der Regie-
rung von Oberbayern, da eine un-
selbständige Stiftung keine Organe 
hat. 
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§ 4  
Antragstellung 

 

§ 7 
Antragsverfahren 

 

 

1) 1Zuwendungen können auf Antrag hin gewährt wer-
den. 2Bei der Antragstellung sind alle Tatsachen anzuge-
ben, die für die Gewährung von Stiftungsmittel erheblich 
sind. 3Der/die Antragsteller/in hat insbesondere die Vo-
raussetzungen des § 53 Abgabenordnung und die Antrags-
voraussetzungen glaubhaft zu machen. 

(1) 1Zuwendungen können auf Antrag gewährt werden. 2Bei 
der Antragstellung sind alle Tatsachen anzugeben, die für die 
Gewährung von Stiftungsmitteln erheblich sind. 3Die antrag-
stellende Person hat insbesondere die Voraussetzungen des 
§ 53 Nr. 1Abgabenordnung und die Antragsvoraussetzungen 
glaubhaft zu machen. 
 

 

(2) Die Anträge sind bei der Heimleitung des Altenheimes 
der Stiftung Heilig-Geist-Spital schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzureichen. 
 

(2) 1Die Anträge sind beim Stiftungsvorstand der Heilig-Geist-
Spital-Stiftung Ingolstadt schriftlich oder zur Niederschrift 
einzureichen. 
 

 

   

§ 5  
Bewilligung, Höchstbeträge 

 

§ 8  
Bewilligung, Höchstbeträge 

 

 

(1) Die Stiftungsverwaltung hat, in Zweifelsfällen unter 
Beteiligung der Fachdienststellen der Stadt Ingolstadt, zu 
prüfen, ob alle Umstände dargelegt sind, die für eine Be-
willigung der Zuwendung von Bedeutung sind, insbeson-
dere ob der Stiftungszweck eingehalten ist.  
 

(1) 1Die Stiftungsverwaltung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung 
Ingolstadt hat zu prüfen, ob alle Umstände dargelegt sind, die 
für eine Bewilligung der Zuwendungen von Bedeutung sind, 
insbesondere ob der Stiftungszweck eingehalten ist. 2Bei Be-
darf sind die Fachdienststellen der Stadt Ingolstadt zu beteili-
gen. 
 

neue Formulierung gem. Abstim-
mung mit der Regierung von 
Oberbayern 

(2) Stiftungsmittel werden unabhängig, aber nachrangig 
zu den gesetzlichen Leistungen gewährt. § 84 Absatz 2 SGB 
XII bleibt hiervon unberührt. Für den gleichen Zweck mög-
liche andere Hilfen und Leistungen mit Rechtsanspruch ge-
hen daher Stiftungsmitteln stets, Hilfen und Leistungen 
ohne Rechtsanspruch Stiftungsmitteln in der Regel vor 

 Kann entfallen da bereits in § 2 Abs. 
4 und 5 der Satzung geregelt. 
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- mit Rechtsanspruch: insbesondere Sozialhilfe, 
Wohngeld, Arbeitslosengeld I und II, Leistungen 
der Krankenkassen und der Pflegeversicherung 
etc. 

- ohne Rechtsanspruch: von privaten  
 oder öffentlichen Stellen nach deren Bestimmun-

gen gewährte Hilfen. Dies gilt auch für Zuwendun-
gen aus der Elisabeth-Hensel-Stiftung. 

 

(3) Über die Bewilligung der Anträge entscheidet der 
Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt oder ein/e von 
ihm bestellte/r Vertreter/in. Über die Abhilfe von Wider-
sprüchen entscheidet der Ältestenrat. Die Entscheidung 
kann auch im Umlaufverfahren erfolgen. 
 

- siehe Absatz 5 - Beschlussfassung im Umlaufverfah-
ren gemäß § 4 Abs. 5 der GeschO für 
den Stiftungsrat zulässig 

(4) Zuwendungen an eine/n Antragsteller/in sind auf ei-
nen Gesamtbetrag von 2.000 € in einem Kalenderjahr be-
grenzt. Im Rahmen der Bedarfsermittlung festgestellte Zu-
wendungsbeträge unter 10 € gelangen nicht zur Ausschüt-
tung und können auch auf mögliche künftige Leistungen 
aus Stiftungsmitteln nicht hinzugerechnet werden. 
 

(3) 1Zuwendungen an eine antragstellende Person sind auf 
einen Gesamtbetrag von 2.000 Euro je Kalenderjahr begrenzt. 
2Zuwendungsbeträge unter 10 Euro im Einzelfall gelangen 
nicht zu Ausschüttung und können auf mögliche künftige Leis-
tungen aus Stiftungsmitteln nicht hinzugerechnet werden. 
3Ausnahmen sind in besonderen Härtefällen möglich. 

§ 6 Abs. 3 Satz 3 (neu) in § 5 Abs. 5 
(alt) enthalten 

 (4) 1Soweit die Erträgnisse aus dem Grundstockvermögen 
nicht für direkte Zuwendungen an antragstellende Personen 
aufgebraucht werden, können die Restmittel für Aufwendun-
gen bewilligt werden, die den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der Pflegeeinrichtungen der Heilig-Geist-Spital-Stiftung 
Ingolstadt und der Tagespflegeeinrichtung im zukünftigen Se-
niorenstift Heilig-Geist-Spital sowie den Klientinnen und Kli-
enten der stiftungseigenen ambulanten Pflege mittelbar zu 
Gute kommen. 2Der Beispielkatalog (Anlage 2) gilt entspre-
chend. 
 

neu 
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 (5) Ausnahmen von Absatz 4 sind in besonderen Härte-
fällen möglich. 
 

(5) 1Über die Bewilligung der Stiftungsmittel entscheidet der 
Stiftungsvorstand der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt 
mit der Möglichkeit der schriftlichen, stets wiederrufbaren 
Delegation auf eine vertretende Person. 2Über die Abhilfe von 
Widersprüchen entscheidet der Stiftungsrat der Heilig-Geist-
Stiftung. 3Der Stiftungsrat kann diese Entscheidung auf den 
Stiftungsratsvorsitzenden delegieren. 
 

§ 5 Abs. 5 (alt) in § 6 Abs. 3 Satz 3 
(neu) enthalten 

   

§ 6  
Bewilligungsbedingungen, Rückzahlung der Zuwendung 
 

§ 9  
Bewilligungsbedingungen, Rückzahlung der Zuwendungen 

 

 

(1) Die Zuwendungsmittel sind entsprechend der im Be-
willigungsbescheid angegebenen Zweckbestimmung zu 
verwenden.  
 

(1) Die Zuwendungen sind entsprechend der im Bewilli-
gungsbescheid angegebenen Zweckbestimmung zu verwen-
den. 
 

 

(2) Die Stiftungsverwaltung ist berechtigt, die Ver-
wendung der Zuwendungsmittel zu überprüfen. Der/die 
Empfänger/in der Zuwendung ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen und die Verwendung 
nachzuweisen. 
 

(2) 1Die Stiftungsverwaltung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung 
Ingolstadt ist berechtigt, die Verwendung der Zuwendungen 
zu überprüfen. 2Die empfangende Person der Zuwendung ist 
verpflichtet, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
Verwendung nachzuweisen. 

Einfügung gem. Abstimmung mit der 
Regierung von Oberbayern 

(3) Werden die Stiftungsmittel nicht vollständig für den 
bestimmungsgemäßen Zweck verwendet, bzw. werden 
sonstige Bedingungen nicht eingehalten, so sind die Zu-
wendungen in voller Höhe zurückzuzahlen. In diesen Fäl-
len kann der/die Zuwendungsempfänger/in von einer 
künftigen Zuwendungsgewährung ausgeschlossen wer-
den. 
 

 keine Neuregelung für § 6 Abs. 3 (alt) 
geschaffen 
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§ 7  
Bewilligungsbescheid 

 

§ 10  
Bewilligungsbescheid 

 

 

Die Stiftungsverwaltung teilt die Gewährung einer Zuwen-
dung dem/der Empfänger/in schriftlich mit. Die Mitteilung 
muss Höhe und Zweck der Zuwendung enthalten.  

(1) 1Die Stiftungsverwaltung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung 
Ingolstadt teilt den zuwendungsempfangenden Personen 
die Gewährung einer Zuwendung schriftlich mit. 2Die Mit-
teilung muss Höhe und Zweck der Zuwendung sowie An-
gaben zu den Voraussetzungen von Zuwendungen, Mit-
teilungs- und Mitwirkungspflichten sowie die Folgen von 
Pflichtverstößen enthalten. 

 

 

 (2) 1Wird gegen Bestimmungen des Bewilligungsbescheides 
verstoßen, so können die Zuwendungen zurückgefordert 
werden. 2In diesen Fällen kann der/die Zuwendungsemp-
fänger/in von einer künftigen Zuwendungsgewährung 
ausgeschlossen werden. 

 

 

 (3)   

§ 8  
Projekt- und Maßnahmenförderung 

 

§ 11  
Projekt- und Maßnahmenförderung 

 

 

Soweit durch Einzelzuwendungen Erträgnisse des Grund-
stockvermögens nicht bis zum 31.12. eines Jahres ver-
braucht wurden, können diese im darauf folgenden Jahr 
für die Finanzierung außerordentlicher Maßnahmen und 
Projekte in den Einrichtungen der Heilig-Geist-Spital-Stif-
tung verwendet werden, die den Bewohnern und Bewoh-
nerinnen mittelbar zu Gute kommen (Anlage 1). 
 

Soweit durch Einzelzuwendungen Erträgnisse des Grund-
stockvermögens nicht bis zum Ende des III. Quartals eines Jah-
res gebunden sind, können diese im laufenden und im nach-
folgenden Jahr für die Finanzierung außerordentlicher Maß-
nahmen und Projekte nach Anlage 2 in den Einrichtungen der 
Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt (stationäre und ambu-
lante Pflege, Tagespflege) verwendet werden, die den Be-
wohnerinnen und Bewohnern sowie den Klientinnen und Kli-
enten mittelbar zu Gute kommen (Anlage 2).  
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 § 12 
Vermögensfall 

 

 Bei Beendigung der Stiftung fällt das Restvermögen an die 
Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt. Diese hat es unter Be-
achtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
 

Hinweis der Regierung von Oberbay-
ern: Die Stiftung selbst kann nicht 
nach den §§ 87 bis 87c BGB aufgeho-
ben oder aufgelöst werden, nur die 
der Vermögensübertragung zugrun-
deliegende Treuhandabrede / Schen-
kungsauflage oder ähnliches und 
diese kann auch nicht durch Ent-
scheidung des Treuhänders oder der 
Stiftungsbehörde aufgehoben wer-
den, sondern nur, wenn sich z. B. 
nach zivilrechtlichen Regelungen eine 
Unmöglichkeit ergibt o. ä. 
 

   

§ 9  
Inkrafttreten 

 

§ 13  
Inkrafttreten 

 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

1Die Neufassung der Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung vom 4. August 
2010 (AM Nr. 45 vom 10.11.2010) außer Kraft. 
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Anlage 1 
 

Anlage 2 
 

Als Anlage 1 wird das Grundstockver-
mögen der Stiftung in die Satzung 
aufgenommen (s. § 3 neu). 
 

Beispielskatalog gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 und § 8: Beispielskatalog gemäß § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 11:  

 
a) Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsförderung  
 

 Anschaffung/Reparatur von orthopädischen Schuhen, 
Hörgeräten, Sehhilfen, Geh- und Liegehilfen, mechani-
schen und elektrischen Rollstühlen und vergleichbaren 
Hilfsmitteln;  

 Zuschüsse für Medikamente, Zusatznahrung, Kranken-
behandlungen wie z.B. Krankengymnastik, Massagen, 
Ergotherapie, Logopädie; 

 Umzugskosten bei Aufnahme in das Altenheim; 

 Zahnersatzkostenzuzahlung, ausgenommen Luxus-
zahnbehandlungen; 

 

 
a) Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsförderung  
 

 Anschaffung/Reparatur von orthopädischen Schuhen, 
Hörgeräten, Sehhilfen, Geh- und Liegehilfen, mechani-
schen und elektrischen Rollstühlen und vergleichbaren 
Hilfsmitteln;  

 Zuschüsse für Medikamente, Zusatznahrung, Krankenbe-
handlungen wie z.B. Krankengymnastik, Massagen, Ergo-
therapie, Logopädie; 

 Umzugskosten bei Aufnahme in das Altenheim; 

 Zahnersatzkostenzuzahlung, ausgenommen Luxuszahnbe-
handlungen; 

 

 

b)   Zuschüsse für Bekleidung und Hausrat 
 

b)   Zuschüsse für Bekleidung und Hausrat 
 

 

c)  Zuschüsse für Maßnahmen der Freizeitgestaltung 
 

 Kostenübernahme oder -zuschuss für Ausflüge und Er-
holungsreisen; 

 Aufzahlung für Farbfernseher; 
– Fahrkarten für den ÖPNV 
 

c)  Zuschüsse für Maßnahmen der Freizeitgestaltung 
 

 Kostenübernahme oder -zuschuss für Ausflüge und Erho-
lungsreisen; 

 Kostenübernahme oder -zuschuss für Dienstleistungen 
wie z. B. Friseurbesuche 

 Bereitstellung von technischen Geräten, z. B. Radio, Fern-
seher; 

– Fahrkarten für den ÖPNV 
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d) Einrichtung und Ausstattung besonderer Wohlfühlbe-
reiche zur Förderung des Wohlbefindens der Bewohne-
rinnen und Bewohner und/oder der Kommunikation un-
ter den Bewohnerinnen und Bewohnern 

 

d) Einrichtung und Ausstattung besonderer Wohlfühlbereiche 
zur Förderung des Wohlbefindens der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Pflegepatienten und/oder der Kommuni-
kation unter den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
Pflegepatienten 

 

 

e) Durchführung von informativen, unterhaltsamen und 
geselligen Veranstaltungen und Ausflügen 

 

e) Durchführung von informativen, unterhaltsamen und ge-
selligen Veranstaltungen und Ausflügen 

 

 

f)  Förderung der Arbeit Ehrenamtlicher, z.B.   
    durch Übernahme von Schulungskosten    
    oder Bereitstellung von Arbeitsmaterialien 

f) Förderung der Arbeit Ehrenamtlicher, z.B. durch Über-
nahme von Schulungskosten oder Bereitstellung von Arbeits-
materialien 

  

 g) Zuschüsse zur Erhöhung und Stärkung der Lebensqualität 
- Digitalisierung z. B. Bereitstellung von Tablets 
- Bereitstellung von zukünftigen interaktiven und KI-An-
wendungen. 

 

 


